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Frau Sonja Hänle wird auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom
31.1.2024 für die Verdienste als langjährige Vorsitzende des
Partnerschaftsausschusses die Goldene Stadtmedaille verliehen. Die Ehrung findet
im Rahmen der öffentlichen Sitzung durch Bürgermeisterin Rist statt.

Anlagen:

Finanzierung

Gemeinderat
- öffentlich am 06.03.2024

Sitzungsvorlage 022/2024

Bürgermeisterin
Schwarz, Gerd

Ehrung der langjährigen Vorsitzenden des Partnerschaftsausschusses

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Ausgaben:

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag Betrag eingeben EUR

Benötigte Mittel insgesamt: Betrag eingeben EUR

Benötigte Mittel über dem Planansatz
(Über-/außerplanmäßige Ausgaben):

Betrag eingeben EUR

Folgekosten:
- laufende Sachkosten
- Personalkosten

Betrag eingeben EUR
Betrag eingeben EUR

Einnahmen:

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag Betrag eingeben EUR
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Im November 2023 hat Frau Sonja Hänle erklärt, nach inzwischen über 24
Jahren als Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses ihr Amt an eine
Nachfolge zu übergeben. Die Verwaltung, wie auch langjährige Mitglieder des
Partnerschaftsausschusses, haben sich daraufhin Gedanken über eine
mögliche Ehrung für diese besondere Leistung von Frau Hänle gemacht.

Nach der vom Gemeinderat im Jahr 2014 erlassenen Ehrungsrichtlinie der Stadt
Tettnang ist insbesondere bei langjährigen, besonderen ehrenamtlichen
Verdiensten die Verleihung der silbernen bzw. goldenen Stadtmedaille
vorgesehen.

Aufgrund der über 24-jährigen Funktion als Vorsitzende des
Partnerschaftsausschusses und auch des darüber hinaus geleisteten
besonderen Engagements von Frau Sonja Hänle hat der Gemeinderat in seiner
Sitzung vom 31.1.2024 beschlossen, ihr die Goldene Stadtmedaille zu verleihen.

Unabhängig hiervon wird der Partnerschaftsausschuss eine Ehrung und
Verabschiedung von Frau Hänle im Rahmen einer kleinen Feier vornehmen.

Tatsächliche Einnahmen: Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: Betrag eingeben EUR

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO
liegen vor:

Ja Nein

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim

VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)
GR (über 75.000 EUR)

Ergänzende Erläuterungen:


